
Antrag auf Errichtung eines Wohnhauses im Außenbereich 
nach § 35 BauGB mit Anwendung des Bauturbo 

nach § 246 e BauGB in Rallenbüschen, 

Dangaster Straße 79 (B - zwischen Nr. 79a und 81), 
Flurstück 22/2 der Flur 4, Gemarkung Varel-Land



Sach- und Rechtslage
• Antrag auf Baugenehmigung nach § 246e i.V.m. § 36a BauGB für die Errichtung eines 

Wohnhauses an-grenzend an den besiedelten Bereich im Ortsteil Rallenbüschen. 

• Größe (ca. 176 qm Wohnfläche)

• Höhe (7,3m) 

• Geschossigkeit (eingeschossig mit Dachgeschoss)

• im Außenbereich, jedoch in direkter Nähe zum Innenbereich

• Wohnbauflächen laut Flächennutzungsplan

• Nach § 246e BauGB genehmigungsfähig, da im räumlichen Zusammenhang mit 
besiedelten Flächen nach § 30 oder §34 BauGB (vgl. Lageplan Folie 3)

• Der Fall wird nicht von der Richtlinie zur Anwendung des Bauturbo abgedeckt, weshalb 
eine Ratsentscheidung notwendig ist. Dies muss gem. § 36a BauGB innerhalb von 3 
Monaten erfolgen.

• Stellungnahmen NLStbV und Untere Naturschutzbehörde werden parallel zur Beteiligung 
der städtischen Gremien eingeholt.

•    















Beschlussvorschlag

Für das vorgestellte Bauvorhaben wird der § 246e BauGB angewendet 
und einer Bebauung zugestimmt.


	Folie 1
	Folie 2: Sach- und Rechtslage
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9: Beschlussvorschlag

